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3. Instanz

Datum -

Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts
Reutlingen vom 27.09.2023 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Der Beklagte hat dem KlÃ¤ger auch seine auÃ�ergerichtlichen Kosten fÃ¼r das
Berufungsverfahren zu erstatten.

Tatbestand

Der KlÃ¤ger begehrt eine hÃ¶here Bemessung des Grades der Behinderung (GdB)
im Wege der Erstfeststellung.

Der im Jahre 1979 geborene KlÃ¤ger beantragte am 16.02.2021 erstmals die
Feststellung des GdB wegen einer chronisch-entzÃ¼ndlichen Darmerkrankung
(Morbus Crohn). Zur BegrÃ¼ndung seines Antrags fÃ¼hrte der KlÃ¤ger
insbesondere an, er leide unter einer eingeschrÃ¤nkten LeistungsfÃ¤higkeit mit
TagesmÃ¼digkeit und einer generell gestÃ¶rten Verdauung mit mindestens dreimal
wÃ¤ssrigem Durchfall am Tag verbunden mit akutem Stuhldrang sowie KrÃ¤mpfen
und Bauchschmerzen. Zudem wÃ¼rden bei ihm rezidivierend Stenosen vorliegen,
aufgrund derer er sich im Oktober 2010 und April 2019 bereits Operationen
unterzogen habe. Wegen der Stenosen sowie der bei ihm vorhandenen Subileus-
ZustÃ¤nden sei er in der Auswahl der Lebensmittel sehr eingeschrÃ¤nkt und
mÃ¼sse auf ballaststoffreiche, faserhaltige Lebensmittel verzichten. Ca. einmal im
Jahr fÃ¼hre er eine CortisonstoÃ�therapie Ã¼ber einen Zeitraum von drei Monaten
durch, um die Erkrankung einigermaÃ�en im Griff zu halten. Die klassische
Medikation bei chronisch entzÃ¼ndlichen Darmerkrankungen sei ohne Wirkung
gewesen oder er habe sie nicht vertragen. Seinem Antrag fÃ¼gte der KlÃ¤ger einen
Arztbrief des V1 aus Januar 2017, des Assistenzarztes H1 (UniversitÃ¤tsklinikum T1
â�� Abteilung Innere Medizin) aus Mai 2018 Ã¼ber einen notfallmÃ¤Ã�igen
stationÃ¤ren Aufenthalt in der Zeit vom 03.05.2018 bis zum 04.05.2018 sowie einen
Arztbrief des Assistenzarztes I1 (T2-krankenhaus und H2-Klinik GmbH) aus April
2019 Ã¼ber einen stationÃ¤ren Aufenthalt in der Zeit vom 03.04.2019 bis zum
10.04.2019 mit am 04.04.2019 durchgefÃ¼hrter Operation (laparoskopisch
assistierte Neo-Ileocoecalresektion, dreimalige Strukturplastik und AdhÃ¤siolyse)
bei.

Zur Ermittlung des medizinischen Sachverhalts bat das Landratsamt T1 S1 um
Befundangabe zur Darmerkrankung, der daraufhin die ihm vorliegenden
Befundunterlagen Ã¼bersandte. AnschlieÃ�end bat das Landratsamt T1 M1 um
Befundangabe. Dieser teilte im Juni 2018 unter Einreichung der bei ihm
vorliegenden Befundberichte mit, bei dem KlÃ¤ger sei im Oktober 2010 eine
IleozÃ¶kalresektion und im April 2019 eine IleozÃ¶kalresektion und
Ileumsegmentresektion durchgefÃ¼hrt worden. Bei dem KlÃ¤ger liege ein chronisch-
entzÃ¼ndlicher stenosierender Verlauf vor. Es seien alle gÃ¤ngigen PrÃ¤parate
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ausprobiert worden mit nicht ausreichender Wirkung oder UnvertrÃ¤glichkeit.
Wegen der nÃ¤chtlichen Darmbeschwerden sei der Schlaf gestÃ¶rt, es liege eine
geringe psychische Belastbarkeit, besonders unter Cortison vor. Die Verdauung sei
gestÃ¶rt mit mindestens dreimal tÃ¤glich wÃ¤ssrigem Durchfall mit imperativem
Stuhlgang. Eine Toilette mÃ¼sse immer erreichbar sein. Die Auswahl an
Lebensmitteln sei begrenzt wegen Durchfallbeschleunigung bzw. Stenose-Gefahr.

Mit Bescheid vom 02.08.2021 stellte das Landratsamt T1 bei dem KlÃ¤ger einen
GdB von 40 seit dem 01.01.2019 fest. Die FunktionseinschrÃ¤nkungen Morbus
Crohn und Teilverlust des DÃ¼nndarms seien mit dem GdB von 40 angemessen
bewertet. Die GesundheitsstÃ¶rungen Hypothyreose und Osteopenie wÃ¼rden
keine FunktionsbeeintrÃ¤chtigung bzw. keinen Einzel-GdB von 10 bedingen und
daher keine Behinderungen im Sinne des SGB IX darstellen.

Gegen den vorgenannten Bescheid legte der KlÃ¤ger am 27.08.2021 Widerspruch
ein, den er mit Schreiben vom 13.09.2021 nÃ¤her begrÃ¼ndete. Durch das
Landratsamt T1 sei nicht ausreichend berÃ¼cksichtigt worden, dass eine dauerhaft
hohe entzÃ¼ndliche KrankheitsaktivitÃ¤t bestehe. Die anhaltende Schwere der
Erkrankung zeige sich auch daran, dass Ã¤rztlicherseits erfolgte
Therapieeskalationen zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gefÃ¼hrt hÃ¤tten. Es
liege ein stenosierender Verlauf der Erkrankung vor. Aufgrund weiterhin
bestehender Engstellen im DÃ¼nndarm komme es vor allem nachts zu
ausgeprÃ¤gten, schlafstÃ¶renden DarmgerÃ¤uschen, BlÃ¤hungen, Bauchdruck
bzw. VÃ¶llegefÃ¼hl und abhÃ¤ngig von der ErnÃ¤hrung zu schmerzhaften
KrÃ¤mpfen. Zur Vermeidung der BauchkrÃ¤mpfe sei eine sehr eingeschrÃ¤nkte
ErnÃ¤hrung (Schonkost) notwendig. Aufgrund der nÃ¤chtlichen Probleme, der
bestehenden chronisch-entzÃ¼ndlichen AktivitÃ¤t und des eingeschrÃ¤nkten
ErnÃ¤hrungszustandes bestehe eine erhebliche EinschrÃ¤nkung im Vergleich zu
einer gesunden Alterskohorte. SchlieÃ�lich leide er unter imperativem Stuhlgang
drei- bis fÃ¼nfmal tÃ¤glich.

Den Widerspruch wies der Beklagte nach Einholung einer versorgungsÃ¤rztlichen
Stellungnahme mit dem Widerspruchsbescheid vom 08.04.2022 zurÃ¼ck. Der GdB
fÃ¼r den Morbus Crohn berÃ¼cksichtige bereits eine mittelschwere Auswirkung
(hÃ¤ufig rezidivierende oder lÃ¤nger andauernde Beschwerden, eine geringe bis
mittelschwere BeeintrÃ¤chtigung des KrÃ¤fte- und ErnÃ¤hrungszustandes, hÃ¤ufige
DurchfÃ¤lle). Schwere Auswirkungen (anhaltende und hÃ¤ufig rezidivierende
erhebliche Beschwerden, eine erhebliche BeeintrÃ¤chtigung des KrÃ¤fte- und
ErnÃ¤hrungszustandes sowie hÃ¤ufige, auch nÃ¤chtliche DurchfÃ¤lle) seien nicht
dokumentiert. Auch habe der Gastroenterologe S1 nur Ã¤ltere Berichte aus den
Jahren 2017 und 2018 Ã¼bersandt. Die von M1 Ã¼berlassenen Fremdbefunde
wÃ¼rden auch bereits aus dem Jahr 2019 stammen. Eine aktuelle fachÃ¤rztliche
Behandlung sei somit nicht dokumentiert.

Der KlÃ¤ger hat am 25.04.2022 gegen den Bescheid vom 02.08.2021 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 08.04.2022 Klage zum Sozialgericht (SG)
Reutlingen erhoben und begehrt, den Beklagten zu verpflichten, bei ihm einen GdB
von mindestens 50 ab dem 01.01.2019 festzustellen. Bei ihm sei das Krankheitsbild
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des Morbus Crohn seit dem Jahr 2002 gesichert. Es habe mehrfache Stenosen mit
operativen Revisionen gegeben und verschiedene medikamentÃ¶se Behandlungen
seien durchgefÃ¼hrt worden, die allerdings zu keiner vollstÃ¤ndigen Remission
gefÃ¼hrt hÃ¤tten. Das Krankheitsbild stelle sich als chronisch entzÃ¼ndliche
Darmerkrankung dar und verlaufe in SchÃ¼ben. Daher wÃ¼rden einzelne erhobene
Befunde oftmals nicht das tatsÃ¤chliche AusmaÃ� des Leidenszustands zum
Zeitpunkt der Untersuchung berÃ¼cksichtigen. Nach den
versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tzen (VG) sei fÃ¼r eine chronisch
entzÃ¼ndliche Darmerkrankung mit schweren Auswirkungen ein Einzel-GdB von 50
bis 60 anzusetzen, wobei umstritten sei, ob die benannten Beispiele alternativ oder
kumulativ zu verstehen seien. Eine durch das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-
Westfalen (Urteil vom 13.06.2014 â�� L 13 SB 371/13) eingeholte Stellungnahme
des Bundesministeriums fÃ¼r Arbeit und Soziales (BMAS) habe allerdings
empfohlen, keine kumulative Bewertung durchzufÃ¼hren. Der KlÃ¤ger hat die
Epikrise des S1 vom 15.12.2021 zu den Akten gereicht und zum Gegenstand des
Vortrags gemacht. Die jÃ¼ngste Verschlechterung des Gesundheitszustands des
KlÃ¤gers sei hiervon allerdings noch nicht umfasst.

Das SG Reutlingen hat sodann zunÃ¤chst die den KlÃ¤ger behandelnden Ã�rzte
schriftlich als sachverstÃ¤ndige Zeugen vernommen.

Im August 2022 hat S1 unter BeifÃ¼gung der ihm vorliegenden Befundunterlagen
ausgesagt, bei dem KlÃ¤ger bestehe eine chronische stenosierende, entzÃ¼ndliche
Darmerkrankung insbesondere im DÃ¼nndarmbereich sowie eine chronische
EisenmangelanÃ¤mie und dadurch bedingte starke TagesmÃ¼digkeit. Des Weiteren
liege eine rezidivierende Subileussymptomatik und seit Monaten ein zunehmendes
Cushing-Syndrom unter wechselnder Steroidtherapie vor. Der KlÃ¤ger leide
hauptsÃ¤chlich unter den chronisch abdominellen Schmerzen vor allem auch nachts
bei rezidivierender Subileussymptomatik sowie unter einer TagesmÃ¼digkeit bei
AnÃ¤mie. DarÃ¼ber hinaus bestehe eine Konzentrationsschwierigkeit bei
wechselnder Steroidtherapie und aufgrund eines imperativen Stuhldranges. Der
ErnÃ¤hrungszustand sei eingeschrÃ¤nkt mit einem Body-MaÃ�-Index (BMI) 21,5.
Der Stuhlgang liege bei drei- bis fÃ¼nfmal tÃ¤glich von Ã¼berwiegend flÃ¼ssiger
Konsistenz. Der Gesamtzustand habe sich insgesamt verschlechtert. Insbesondere
aufgrund des Nichtansprechens auf verschiedene Therapien, der fehlenden
Therapieoptionen sowie der langfristigen Steroidtheraphie sei es zu entsprechenden
Nebenwirkungen und zu einem beginnenden Cushing-Syndrom gekommen.
Hierunter sei der KlÃ¤ger auch stark psychisch belastet. Der KlÃ¤ger sei auf eine
dauerhafte intravenÃ¶se Eisensubstitution (derzeit ca. alle sechs Wochen) sowie die
intravenÃ¶se Gabe von verschiedenen Vitaminen angewiesen, um eine
einigermaÃ�en akzeptable LebensqualitÃ¤t zu erreichen.

M1 hat im August 2022 erklÃ¤rt, der KlÃ¤ger leide unter einem schweren bis sehr
schweren Mobus Crohn. Des Weiteren bestÃ¼nden eine mittelschwere reaktive
Depression, ein mittelschwerer Eisenmangel, eine geringfÃ¼gige Hypothyreose
sowie stÃ¤ndig erhÃ¶hte EntzÃ¼ndungswerte. Die versorgungsÃ¤rztliche
EinschÃ¤tzung entspreche nicht dem Leidensdruck, der von Seiten des KlÃ¤gers
geschildert werde. Es lÃ¤gen eine generell eingeschrÃ¤nkte LeistungsfÃ¤higkeit mit
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Unkonzentriertheit, TagesmÃ¼digkeit mitbedingt durch nÃ¤chtliche
Darmbeschwerden (KrÃ¤mpfe, BlÃ¤hungen) sowie eine Stenose-Neigung bzw.
Subileussymptomatik und BauchkrÃ¤mpfe trotz EinschrÃ¤nkung der Nahrung vor.
Ein Verzicht auf faserhaltiges Obst und GemÃ¼se sei notwendig. Die Verdauung sei
durchgehend gestÃ¶rt mit starken BlÃ¤hungen und mit tÃ¤glichem (teils auch
nÃ¤chtlichem) wÃ¤ssrigen Durchfall drei- bis fÃ¼nfmal tÃ¤glich mit akutem,
imperativem Stuhldrang.

Das SG Reutlingen hat sodann den Arzt K1 zum gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen
ernannt. Dieser ist in seinem Gutachten vom 11.10.2022 zu der EinschÃ¤tzung
gelangt, dass der GdB des KlÃ¤gers mit 40 angemessen bewertet sei. Die aktuellen
Laborbefunde zeigten nur geringfÃ¼gige entzÃ¼ndliche Abweichungen, was
allerdings unter Cortison-Dauertherapie nur unter Vorbehalt zu werten sei. Insofern
bestehe eine deutliche Diskrepanz zwischen RÃ¶ntgenbefund und Laborbefund. Des
Weiteren zeige sich im Labor ein latenter Eisenmangel ohne damit einhergehende
Blutarmut (AnÃ¤mie). Durch die erhÃ¶hte Stuhlfrequenz von vier bis sieben
StÃ¼hlen pro Tag (normal seien bis zu drei StÃ¼hle tÃ¤glich) und die wÃ¤ssrige
Stuhlkonsistenz sowie den (gelegentlichen) imperativen Stuhldrang mit der
Notwendigkeit, mÃ¶glichst rasch eine Toilette aufzusuchen, ergebe sich eine
mittelgradige BeeintrÃ¤chtigung der Teilhabe im sozialen Leben. Die AusÃ¼bung
des Berufs (BÃ¼rotÃ¤tigkeit, zurzeit im Home-Office) sei nicht betroffen. Der
KrÃ¤fte- und ErnÃ¤hrungszustand sei bei einem BMI von 22 nicht beeintrÃ¤chtigt.
Die vom KlÃ¤ger angegebene rasche ErmÃ¼dbarkeit und gegenÃ¼ber frÃ¼her
schlechterer LeistungsfÃ¤higkeit gehÃ¶re zum typischen Symptomenkomplex des
Morbus Crohn. Sie sei in erster Linie durch die chronische EntzÃ¼ndung bedingt.
Nach den Vorgaben der VG sei der bisher gewÃ¤hrte GdB von 40 sach- und
leidensgerecht. Die fÃ¼r einen GdB von 50 geforderte erhebliche
BeeintrÃ¤chtigung des KrÃ¤fte- und ErnÃ¤hrungszustandes liege bei einem BMI von
22 nicht vor. Ebenso wÃ¼rden sich keine extraintestinalen Manifestationen des
Morbus Crohn finden. Ã�ber nÃ¤chtliche DurchfÃ¤lle werde nicht geklagt,
imperativer Stuhldrang trete nur â��hin und wiederâ�� auf.

Auf Antrag und Kostenrisiko des KlÃ¤gers hat das SG Reutlingen im Folgenden F1
zum gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen ernannt. Dieser hat in seinem Gutachten vom
31.07.2023 die Auffassung vertreten, dass der GdB 40 seit dem 01.01.2019
betrage. Der KlÃ¤ger leide seit 1999 an einem Morbus Crohn des DÃ¼nndarms mit
stenosierendem und fistulierendem Verlauf, der bereits zweimalig operativ habe
angegangen werden mÃ¼ssen. Aufgrund fortbestehender entzÃ¼ndlicher
AktivitÃ¤t trotz medikamentÃ¶ser Erhaltungstherapie bestehe keine Remission.
Hieraus erklÃ¤re sich das Beschwerdebild des KlÃ¤gers bestehend aus
Bauchschmerzen, Durchfall und Abgeschlagenheit. Es resultierten eine verminderte
LeistungsfÃ¤higkeit und ErschÃ¶pfungszustÃ¤nde. Aufgrund seiner
UnpÃ¤sslichkeiten sei der KlÃ¤ger in seiner sozialen Interaktion beeintrÃ¤chtigt,
aber noch im Stande, seiner Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter nachzugehen.
Eine Malnutrition kÃ¶nne ebenso wenig wie eine EisenmangelanÃ¤mie oder ein
Vitamin D-Mangel unter Substitution ausgemacht werden. Laborchemisch wÃ¼rden
bis auf eine diskrete EntzÃ¼ndungskonstellation keine Abweichungen von der Norm
vorliegen. Sonographisch lasse sich der Morbus Crohn wie auch schon im MRT
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belegen. Des Weiteren liege bei dem KlÃ¤ger eine reaktive Depression vor, fÃ¼r die
ein Einzel-GdB von 10 anzusetzen sei.

Mit Urteil vom 27.09.2023, dem Beklagten ausweislich des Empfangsbekenntnisses
zugestellt am 16.10.2023, hat das SG Reutlingen den Beklagten unter AbÃ¤nderung
des Bescheides vom 02.08.2021 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
08.04.2022 verurteilt, bei dem KlÃ¤ger einen GdB von 50 seit dem 01.01.2019
festzustellen. Den eingeholten Gutachten desÂ K1 und F1 sei zu entnehmen, dass
der KlÃ¤ger unter anhaltenden Beschwerden leide und dass es trotz Medikation
nicht zu einer Remission gekommen sei. K1 erklÃ¤re den eher geringen
EntzÃ¼ndungswert im Blut nachvollziehbar damit, dass der KlÃ¤ger Cortison
einnehme. Der KlÃ¤ger leide sowohl durch die EntzÃ¼ndung als auch durch die bei
ihm vorliegenden Stenosen, die bereits operativ sanierungsbedÃ¼rftig gewesen
seien, unter teilweise sehr starken Bauchschmerzen auch nachts. Der KlÃ¤ger habe
in der mÃ¼ndlichen Verhandlung hierzu mitgeteilt, dass die nÃ¤chtlichen
Bauchschmerzen den Schlaf stÃ¶rten und er durch diese erwache. Weiter sei ihm
von dem Arzt, der die Stenosen bisher operativ behandelt habe, mitgeteilt worden,
dass von einer weiteren Operation zunÃ¤chst Abstand genommen werden sollte, da
dann an anderer Stelle Stenosen auftreten wÃ¼rden und wegen der nicht
regulierbaren EntzÃ¼ndung kein durchgreifender Heilungserfolg erzielt werden
kÃ¶nne. Den Gutachten sei zu entnehmen, dass der KlÃ¤ger tagsÃ¼ber und nachts
unter DurchfÃ¤llen leide. Der KlÃ¤ger habe hierzu nachvollziehbar mitgeteilt, dass
die Anzahl der DurchfÃ¤lle von der Tagesform abhÃ¤nge und zwischen drei- bis
achtmal pro Tag schwanke. Jedoch habe er immer imperativen Stuhldrang.
NÃ¤chtliche DurchfÃ¤lle trÃ¤ten ca. einmal pro Woche auf. K1 habe in seinem
Gutachten entgegen der sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage vonÂ S1 bei dem
KlÃ¤ger zwar einen Eisenmangel aber keine AnÃ¤mie feststellen kÃ¶nnen. Bei dem
KlÃ¤ger liege nach dem Gutachten von K1 ein BMI von 22 und damit Normalgewicht
vor. K1 habe in seinem Gutachten weiter ausgefÃ¼hrt, dass die vom KlÃ¤ger
geschilderte rasche ErmÃ¼dbarkeit und schlechte LeistungsfÃ¤higkeit durch die
chronische EntzÃ¼ndung bedingt sei. Eine extraintestinale Manifestation (z.B.
Crohn-assoziierte Arthritis) liege nicht vor. Das Gericht schlieÃ�e sich dem
Gutachten des K1 insoweit an, als dass in der Gesamtschau mittelgradige
BeeintrÃ¤chtigungen durch den Morbus Crohn vorliegen wÃ¼rden. Allerdings sei
weiter in die Bewertung einzustellen, dass der KlÃ¤ger durch die bei ihm
vorliegenden aktuell nicht zu operierenden Stenosen und die dadurch bedingten
BauchkrÃ¤mpfe, die deshalb erforderliche DiÃ¤t und die in gewissen AbstÃ¤nden
aufkommende Subileussymptomatik zusÃ¤tzlich belastet sei, was nach den VG
Einfluss in die GdB-Bewertung finden mÃ¼sse. Zwar liege bei dem KlÃ¤ger eine
erhebliche BeeintrÃ¤chtigung des KrÃ¤fte- und ErnÃ¤hrungszustandes nicht vor,
aber auf der anderen Seite sei der Verlauf bei dem KlÃ¤ger nicht schubfÃ¶rmig,
sondern es liege trotz Medikation eine dauerhafte EntzÃ¼ndung vor, was eigentlich
schweren EinschrÃ¤nkungen entspreche. Die Gutachter K1 sowie F1 hÃ¤tten zudem
in ihrer Bewertung die Stenosen nicht ausreichend zusÃ¤tzlich berÃ¼cksichtigt.
Insgesamt seien die EinschrÃ¤nkungen des KlÃ¤gers mit einem GdB von 50 zu
bewerten.

Gegen das Urteil des SG Reutlingen vom 27.09.2023 hat der Beklagte am
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14.11.2023 Berufung beim LSG Baden-WÃ¼rttemberg eingelegt. Aus der Sicht des
Beklagten seien die internistischen Gutachten des K1 und des F1 in sich schlÃ¼ssig.
Beide wÃ¼rden den GdB hinsichtlich des Morbus Crohn mit 40 bewerten. Schwere
Auswirkungen nach den VG Teil B Nr. 10.2.2 wÃ¼rden nicht vorliegen. Der BMI des
KlÃ¤gers liege bei 22, so dass dieser normalgewichtig sei. Zudem sei es dem
KlÃ¤ger mÃ¶glich, seiner Arbeit vollumfÃ¤nglich nachzugehen. Lediglich
auÃ�ergewÃ¶hnliche Ereignisse mÃ¼ssten ausgeschlagen werden. Die etwa
zweimal im Monat auftretenden Subileussymptome seien bisher durch die
Einnahme einer Cortison-StoÃ�dosis kontrollierbar. Somit ergebe sich auch hieraus
keine weitere GdB-ErhÃ¶hung. Auch eine notwendige DiÃ¤t kÃ¶nne fÃ¼r einen GdB
von 50 nicht als BegrÃ¼ndung herangezogen werden. Als Vergleich sei angefÃ¼hrt,
dass ein diÃ¤tetisch eingestellter Diabetes mellitus einen GdB von 0 ergebe.

Der Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Reutlingen vom 27.09.2023 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

die Berufung des Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.

Das angefochtene Urteil des SG Reutlingen sei nicht zu beanstanden. Der Beklagte
verkenne, dass es aufgrund der langjÃ¤hrigen Cortisontherapie nicht entscheidend
auf den ErnÃ¤hrungszustand ankommen kÃ¶nne, da Ã�bergewicht und
Wassereinlagerungen bei einer Cortisoneinnahme typisch seien, so dass letztlich die
Bezugnahme auf den BMI keinerlei Aussagekraft habe.

Am 15.01.2024 hat sich der KlÃ¤ger einer laparoskopischen Anastomosenresektion
und Re-Strikturoplastik im Ileum mit ausgedehnter laparoskopischer AdhÃ¤siolyse
im T2-krankenhaus M2 mit stationÃ¤rem Aufenthalt in der Zeit vom 14.01.2024 bis
zum 23.01.2024 unterzogen. In dem Entlassungsbrief aus Januar 2024 fÃ¼hrt S2
aus, der KlÃ¤ger habe zuletzt Ã¼ber rezidivierende SubiIeusbeschwerden geklagt.
Im letzten MRT-S3 habe sich der Verdacht auf eine Stenose des distalen Jejunums
mit prÃ¤stenotischer Dilatation gezeigt, sodass die explorative Laparoskopie
indiziert gewesen sei. Intraoperativ hÃ¤tten sich ausgeprÃ¤gte intraabdominelle
AdhÃ¤sionen gezeigt, sodass zunÃ¤chst eine laparoskopische AdhÃ¤siolyse
notwendig gewesen sei. Sodann habe sich eine Anastomosenstenose im distalen
Jejunum und zusÃ¤tzlich eine stenotische Strikturoplastik im Ileum gezeigt. In dem
vom KlÃ¤ger am 12.06.2024 eingereichten Operationsbericht Ã¼ber die am
15.01.2024 erfolgte Operation fÃ¼hrt der A1 aus, bei dem KlÃ¤ger habe bei
Zustand nach IleozÃ¶kalresektion und Neo-IC-Resektion und Resektion eines
proximalen DÃ¼nndarmsegments und Strikturoplastiken (2019, in domo) ein
Rezidiv mit proximalen DÃ¼nndarmstenosen mit prÃ¤stenotischer Dilatation
bestanden.Â 

Die Berichterstatterin hat das Sach- und StreitverhÃ¤ltnis mit den Beteiligten in
nichtÃ¶ffentlicher Sitzung am 08.05.2024 erÃ¶rtert. Der KlÃ¤ger hat im Termin u.a.
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ausgefÃ¼hrt, seine BeeintrÃ¤chtigungen seien sehr von der ErnÃ¤hrung
abhÃ¤ngig. Wenn er den Tag Ã¼ber wenig esse oder sehr darauf achte, nur
vertrÃ¤gliche Lebensmittel zu sich zu nehmen, also ballaststoffarme Lebensmittel,
habe er nachts dennoch mindestens ein erhebliches DruckgefÃ¼hl. Es sei zwar
richtig, dass er acht Stunden unter der Woche schlafen wÃ¼rde und am
Wochenende auch einmal lÃ¤nger. Es handele sich dabei aber um einen
gestÃ¼ckelten Schlaf. Acht Stunden schlafe er nicht durch, sondern wache
aufgrund der DarmstÃ¶rungen immer wieder auf. Die Anfang des Jahres 2024
durchgefÃ¼hrte erneute Stenose-Operation habe keine Besserung gebracht.
TagsÃ¼ber esse er ausgesprochen wenig, damit sich gerade auf der Arbeit eine
Durchfall- und eine etwaige Schmerzproblematik nicht so intensiv ergebe. Er
versuche dort einfach zu funktionieren. Er koche sich dann meistens erst abends
etwas zu essen, so dass er zuhause Ã¶fter auf die Toilette gehen kÃ¶nne. Dann
ergebe sich aber wiederum das Problem, dass er in der Nacht hÃ¤ufig auf die
Toilette gehen mÃ¼sse, was auch dazu fÃ¼hre, dass er nicht frÃ¼h schlafen gehen
und nicht durchschlafen kÃ¶nne. Die bei ihm etwa einmal im Monat auftretende
Subileussymptomatik fÃ¼hre auch dazu, dass er auf seinen KÃ¶rper gerichtet
immer sehr wachsam sei, ob sich vielleicht gerade ein Darmverschluss anbahnen
kÃ¶nnte. Dies kÃ¶nne auch bereits dann passieren, wenn er unbeabsichtigt etwas
mit KÃ¶rnern esse, z.B. bei Verzehr eines WeiÃ�brÃ¶tchens aus der BÃ¤ckerei,
wenn an diesem versehentlich ein Korn klebe.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 26.06.2024 hat der KlÃ¤ger zu dem Umstand,
dass er relativ wenige ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten habe, darauf hingewiesen, dass er
bis vor kurzem jeweils immer nur befristete ArbeitsvertrÃ¤ge als wissenschaftlicher
Mitarbeiter in einem auÃ�eruniversitÃ¤ren Forschungsinstitut in T1 gehabt habe,
weshalb er extrem bemÃ¼ht gewesen sei, sein gesamtes Leben so einzurichten,
dass ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten nicht auftreten wÃ¼rden. Vor kurzem habe er eine
Stelle als Mitarbeiter in der UniversitÃ¤tsverwaltung angenommen, habe allerdings
eine 80Â %-Stelle gewÃ¤hlt, da er krÃ¤ftemÃ¤Ã�ig nicht in der Lage sei, Vollzeit zu
arbeiten. In seinem vorherigen Beruf als wissenschaftlicher Mitarbeiter habe er
extrem flexibel arbeiten kÃ¶nnen. Ein besonderes Problem, das bisher noch nicht
nÃ¤her angesprochen worden sei, stellten die sich Ã¼ber Tag aufstauenden
BlÃ¤hungen dar. Dies fÃ¼hre auch dazu, dass nachts oft, wenn Luft abgehe, auch
ein bisschen wÃ¤ssriger Stuhl mit entleert werde, was beim Aufwachen dann von
ihm bemerkt werden wÃ¼rde aufgrund der GeruchsbelÃ¤stigung, die damit
einhergehe. Ein bis zweimal wÃ¶chentlich habe er nachts auch imperativen
Stuhldrang.

Im Ã�brigen wird auf die jeweiligen Protokolle verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

I. Die gemÃ¤Ã� Â§ 143 und Â§ 144 SGG statthafte und nach Â§ 151 SGG form- und
fristgerechte sowie auch im Ã�brigen zulÃ¤ssige Berufung des Beklagten ist nicht
begrÃ¼ndet.

1. Gegenstand des Berufungsverfahrens ist die Aufhebung des Urteils des SG
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Reutlingen vom 27.09.2023, mit dem der Beklagte unter AbÃ¤nderung des
Bescheides vom 02.08.2021 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
08.04.2022 verurteilt worden ist, bei dem KlÃ¤ger einen GdB von 50 seit dem
01.01.2019 festzustellen.

Das SG Reutlingen hat den Beklagten mit dem Urteil vom 27.09.2023 auf
die kombinierte Anfechtungs- und Verpflichtungsklage des KlÃ¤gers (Â§ 54 Abs. 1
Satz 1 SGG) zu Recht verurteilt, bei ihm einen GdB von 50 seit dem 01.01.2019
festzustellen. Der Bescheid vom 02.08.2021 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 08.04.2022, mit dem der Beklagte bei dem KlÃ¤ger
lediglich einen GdB von 40 seit dem 01.01.2019 festgestellt hat, ist rechtswidrig
und verletzt den KlÃ¤ger in seinen Rechten.

MaÃ�gebender Zeitpunkt fÃ¼r die Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist bei der
vorliegenden Klageart der Zeitpunkt der letzten mÃ¼ndlichen Verhandlung in den
Tatsacheninstanzen (vgl. Bundessozialgericht (BSG), Urteil vom 02.09.2009 â�� B 6
KA 34/08 R, juris, Rn 26; Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14. Auflage
2023, Â§ 54 Rn. 34), ohne eine mÃ¼ndliche Verhandlung derjenige der
Entscheidung (LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom 10.08.2023 â�� L 6 SB
1549/21, juris Rn. 57).

2. Rechtsgrundlage fÃ¼r die Feststellung des GdB ist Â§ 2 Abs. 1 SGB IX i.V.m. 
Â§Â 152 Abs.Â 1 und 3 SGB IX. Nach Â§ 2 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 SGB IX sind
Menschen mit Behinderungen Menschen, die kÃ¶rperliche, seelische, geistige oder
SinnesbeeintrÃ¤chtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und
umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft
mit hoher Wahrscheinlichkeit lÃ¤nger als sechs Monate hindern kÃ¶nnen, wobei
eine BeeintrÃ¤chtigung in diesem Sinne vorliegt, wenn der KÃ¶rper- und
Gesundheitszustand von dem fÃ¼r das Lebensalter typischen Zustand abweicht.

GemÃ¤Ã� Â§ 152 Abs. 1 SGB IX sind auf Antrag des behinderten Menschen von den
fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) zustÃ¤ndigen
BehÃ¶rden das Vorliegen einer Behinderung und der Grad der Behinderung zum
Zeitpunkt der Antragstellung festzustellen. Liegen mehrere BeeintrÃ¤chtigungen
der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vor, so wird der Grad der Behinderung
nach den Auswirkungen der BeeintrÃ¤chtigungen in ihrer Gesamtheit unter
BerÃ¼cksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festgestellt (Â§ 152 Abs. 3
Satz 1 SGB IX). Dabei werden gemÃ¤Ã� Â§ 152 Abs. 1 Satz 4 SGB IX die
Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als Grad der
Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt.

Nach Â§ 70 Abs. 2 SGB IX in der bis zum 29.12.2016 geltenden Fassung wird das
Bundesministerium fÃ¼r Arbeit und Soziales ermÃ¤chtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates die GrundsÃ¤tze aufzustellen, die fÃ¼r die
medizinische Bewertung des GdB und die medizinischen Voraussetzungen fÃ¼r die
Vergabe von Merkzeichen maÃ�gebend sind, die nach Bundesrecht im
Schwerbehindertenausweis einzutragen sind. Nach Â§ 70 Abs. 2 SGB IX in der bis
zum 31.12.2017 geltenden Fassung beziehungsweise nach Â§ 153 Abs. 2 SGB IX in
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der ab dem 01.01.2018 geltenden Fassung gilt diese ErmÃ¤chtigung fÃ¼r die
allgemeine â�� also nicht nur fÃ¼r die medizinische â�� Bewertung des GdB und
die Voraussetzungen fÃ¼r die Vergabe von Merkzeichen sowie auch fÃ¼r die
Kriterien fÃ¼r die Bewertung der Hilflosigkeit. Zwar ist von dieser ErmÃ¤chtigung
noch kein Gebrauch gemacht worden. Indes bestimmt Â§ 159 Abs. 7 SGB IX in der
bis zum 31.12.2017 geltenden Fassung beziehungsweise Â§ 241 Abs. 5 SGB IX in
der ab dem 01.01.2018 geltenden Fassung, dass â�� soweit eine solche Verordnung
nicht erlassen ist â�� die MaÃ�stÃ¤be des Â§ 30 Abs. 1 BVG und der auf Grund des 
Â§ 30 Abs. 17 BVG in der bis zum 30.06.2011 geltenden Fassung beziehungsweise 
Â§ 30 Abs. 16 BVG in der ab dem 01.07.2011 geltenden Fassung erlassenen
Rechtsverordnungen entsprechend gelten. Mithin ist fÃ¼r die konkrete Bewertung
von FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen die ab dem 01.01.2009 an die Stelle der
â��Anhaltspunkte fÃ¼r die Ã¤rztliche GutachtertÃ¤tigkeit im sozialen
EntschÃ¤digungsrecht und nach dem Schwerbehinderten-gesetzâ�� (AHP)
getretene Anlage â��Versorgungsmedizinische GrundsÃ¤tzeâ�� (VG) zu Â§ 2
Verordnung zur DurchfÃ¼hrung des Â§ 1 Abs. 1 und 3, Â§ 30 Abs. 1 und Â§ 35 Abs.
1 BVG (VersMedV) vom 10.12.2008 (BGBl. I S. 2412), die durch die Verordnungen
vom 01.03.2010 (BGBl. I S. 249), 14.07.2010 (BGBl. I S. 928), 17.12.2010 (BGBl. I S.
2124), 28.10.2011 (BGBl. I S. 2153) 11.10.2012 (BGBl. I S. 2122), durch die Gesetze
vom 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234) und vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2652) sowie die
Verordnung vom 19.06.2023 (BGBl. I Nr. 158) mit Wirkung ab dem
01.01.2024 geÃ¤ndert worden ist, heranzuziehen. In den VG sind unter anderem die
GrundsÃ¤tze fÃ¼r die Feststellung des Grades der SchÃ¤digungsfolgen (GdS) im
Sinne des Â§ 30 Abs. 1 BVG festgelegt worden. Diese sind nach den VG Teil A Nr. 2
auch fÃ¼r die Feststellung des GdB maÃ�gebend. Die VG stellen ihrem Inhalt nach
antizipierte SachverstÃ¤ndigengutachten dar. Dabei beruht das fÃ¼r die
Auswirkungen von GesundheitsstÃ¶rungen auf die Teilhabe an der Gesellschaft
relevante MaÃ� nicht allein auf der Anwendung medizinischen Wissens. Vielmehr ist
die Bewertung des GdB auch unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben sowie unter
Heranziehung des Sachverstandes anderer Wissenszweige zu entwickeln (BSG,
Urteil vom 17.04.2013 â�� B 9 SB 3/12 R, juris).

Liegen mehrere BeeintrÃ¤chtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
vor, so wird der GdB nach Â§ 152 Abs. 3 Satz 1 SGB IX nach den Auswirkungen der
BeeintrÃ¤chtigungen in ihrer Gesamtheit unter BerÃ¼cksichtigung ihrer
wechselseitigen Beziehungen festgestellt. Zur Feststellung des GdB werden in
einem ersten Schritt die einzelnen nicht nur vorÃ¼bergehenden
GesundheitsstÃ¶rungen im Sinne von regelwidrigen (von der Norm abweichenden)
ZustÃ¤nden nach Â§ 2 Abs. 1 SGB IX und die sich daraus ableitenden, fÃ¼r eine
TeilhabebeeintrÃ¤chtigung bedeutsamen UmstÃ¤nde festgestellt. In einem zweiten
Schritt sind diese dann den in den VG genannten Funktionssystemen zuzuordnen
und mit einem Einzel-GdB zu bewerten. In einem dritten Schritt ist dann in einer
Gesamtschau unter BerÃ¼cksichtigung der wechselseitigen Beziehungen der
einzelnen BeeintrÃ¤chtigungen der Gesamt-GdB zu bilden. Dabei kÃ¶nnen die
Auswirkungen der einzelnen BeeintrÃ¤chtigungen ineinander aufgehen (sich
decken), sich Ã¼berschneiden, sich verstÃ¤rken oder beziehungslos
nebeneinanderstehen (BSG, Urteil vom 17.04.2013 â�� B 9 SB 3/12 R, juris Rn. 29).
Nach den VG Teil A Nr. 3 Buchst. c) ist bei der Bildung des Gesamt-GdB in der Regel
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von der BeeintrÃ¤chtigung mit dem hÃ¶chsten Einzel-GdB auszugehen und sodann
im Hinblick auf alle weiteren FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen zu prÃ¼fen, ob und
inwieweit hierdurch das AusmaÃ� der Behinderung grÃ¶Ã�er wird, ob der
Ausgangswert also wegen der weiteren FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen um 10, 20
oder mehr Punkte zu erhÃ¶hen ist, um der Behinderung insgesamt gerecht zu
werden. Insoweit fÃ¼hren nach den VG Teil A Nr. 3 Buchst. d) von AusnahmefÃ¤llen
abgesehen, zusÃ¤tzliche leichte GesundheitsstÃ¶rungen, die nur einen GdB von 10
bedingen, nicht zu einer Zunahme des AusmaÃ�es der GesamtbeeintrÃ¤chtigung,
die bei der Gesamtbeurteilung berÃ¼cksichtigt werden kÃ¶nnte, auch dann nicht,
wenn mehrere derartige leichte GesundheitsstÃ¶rungen nebeneinander bestehen.
Auch bei leichten FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen mit einem GdB von 20 ist es
danach vielfach nicht gerechtfertigt, auf eine wesentliche Zunahme des AusmaÃ�es
der Behinderung zu schlieÃ�en. AuÃ�erdem sind nach den VG Teil A Nr. 3 Buchst. b)
bei der GesamtwÃ¼rdigung die Auswirkungen mit denjenigen zu vergleichen, fÃ¼r
die in der GdB-Tabelle der VG feste Grade angegeben sind.

Die Bemessung des GdB ist grundsÃ¤tzlich tatrichterliche Aufgabe. Dabei hat
insbesondere die Feststellung der nicht nur vorÃ¼bergehenden
GesundheitsstÃ¶rungen unter Heranziehung Ã¤rztlichen Fachwissens zu erfolgen
(BSG, Urteil vom 17.04.2013 â�� B 9 SB 3/12 R, juris Rn. 30 m.w.N.). Bei der
rechtlichen Bewertung dieser Auswirkungen sind die Gerichte an die VorschlÃ¤ge
der von ihnen gehÃ¶rten SachverstÃ¤ndigen nicht gebunden (BSG, Beschluss vom
20.04.2015 â�� B 9 SB 98/14 B, juris Rn. 6 m.w.N.).

3. Unter Beachtung dieser GrundsÃ¤tze ist bei dem KlÃ¤ger ab dem 01.01.2019 die
Annahme eines GdB von 50 im Funktionssystem â��Verdauungâ�� wegen der
FunktionsstÃ¶rungen durch den bei dem KlÃ¤ger bestehenden Morbus Crohn
gerechtfertigt.

a. Die VG bestimmen zunÃ¤chst in Teil B Nr. 10.2 allgemein fÃ¼r die Beurteilung
von Magen- und Darmkrankheiten, dass bei organischen und funktionellen
Krankheiten des Magen-Darmkanals der GdB nach dem Grad der BeeintrÃ¤chtigung
des Allgemeinzustandes, der Schwere der OrganstÃ¶rung und nach der
Notwendigkeit besonderer DiÃ¤tkost zu beurteilen ist. Bei allergisch bedingten
Krankheiten ist auch die Vermeidbarkeit der Allergene von Bedeutung.

Zur Bestimmung des GdB bei Vorliegen einer Crohn-Krankheit (Enteritis regionalis)
ist in den VG Teil B Nr. 10.2.2 weiter konkretisiert, dass bei geringen Auswirkungen
(geringe Beschwerden, keine oder geringe BeeintrÃ¤chtigung des KrÃ¤fte- und
ErnÃ¤hrungszustandes, seltenen DurchfÃ¤llen) der GdB 10 bis 20 betrÃ¤gt und mit
mittelschweren Auswirkungen (hÃ¤ufig rezidivierenden oder lÃ¤nger anhaltenden
Beschwerden, geringer bis mittelschwerer BeeintrÃ¤chtigung des KrÃ¤fte- und
ErnÃ¤hrungszustandes, hÃ¤ufigen DurchfÃ¤llen) ein GdB von 30 bis 40
anzunehmen ist. Bei schweren Auswirkungen (anhaltenden oder hÃ¤ufig
rezidivierenden erheblichen Beschwerden, erheblicher BeeintrÃ¤chtigung des
KrÃ¤fte- und ErnÃ¤hrungszustandes, hÃ¤ufigen, tÃ¤glichen, auch nÃ¤chtlichen
DurchfÃ¤llen) soll der GdB 50 bis 60 betragen. Im Falle schwerster Auswirkung
(hÃ¤ufig rezidivierende oder anhaltende schwere Beschwerden, schwere
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BeeintrÃ¤chtigung des KrÃ¤fte- und ErnÃ¤hrungszustandes, ausgeprÃ¤gte
AnÃ¤mie) ist der GdB mit 70 bis 80 zu bemessen.

Fisteln, Stenosen, postoperative FolgezustÃ¤nde (z.B. Kurzdarmsyndrom,
Stomakomplikationen), extraintestinale Manifestationen (z.B. Arthritiden), bei
Kindern auch Wachstums- und EntwicklungsstÃ¶rungen, sind zusÃ¤tzlich zu
bewerten.

b. Der Senat gelangt unter Heranziehung der vorgenannten GrundsÃ¤tze ebenso
wie zuvor das SG Reutlingen in dem angefochtenen Urteil vom 27.09.2023 zu der
Auffassung, dass die FunktionsstÃ¶rungen des KlÃ¤gers aufgrund des Morbus Crohn
mit einem GdB von nur 40 nicht ausreichend berÃ¼cksichtigt sind und vielmehr ein
GdB von 50 seit dem 01.01.2019 angemessen ist.

aa. Bei dem KlÃ¤ger liegt ein Morbus Crohn mit Erstmanifestation im Jahr 1999 und
Erstdiagnose im Jahr 2002 vor, was der Senat Ã¼bereinstimmend den vorliegenden
medizinischen Befundunterlagen sowie den Feststellungen des gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigen K1 in seinem Gutachten vom 11.10.2022 und des auf Antrag
und Kostenrisiko beauftragten gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen F1 in seinem
Gutachten vom 31.07.2023 entnimmt. Die Gutachten hat der Senat jeweils im Wege
des SachverstÃ¤ndigenbeweises nach Â§ 118 Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. 
Â§Â§Â 402Â ff. ZPO verwertet.

bb. Die bei dem KlÃ¤ger aus dem Morbus Crohn resultierenden Beschwerden und
FunktionseinschrÃ¤nkungen sind unter Heranziehung der beschriebenen Vorgaben
der VG Teil B Nr. 10.2 und 10.2.2 mit einem GdB von 50 seit dem 01.01.2019 zu
bemessen.

(1) Der Senat legt bei seiner Beurteilung folgendes Beschwerdebild des KlÃ¤gers
zugrunde, von dessen Vorliegen er aufgrund der Feststellungen der gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigenÂ K1 und F1 sowie aufgrund der glaubhaften Angaben des
KlÃ¤gers im Termin zur ErÃ¶rterung des Sachverhalts am 08.05.2024 sowie in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 26.06.2024 und nach Auswertung der vorliegenden
medizinischen Unterlagen Ã¼berzeugt ist:

Der KlÃ¤ger leidet unter einer erhÃ¶hten Stuhlfrequenz von vier bis sieben oder
acht StÃ¼hlen pro Tag, wobei nach den nachvollziehbaren AusfÃ¼hrungen des
SachverstÃ¤ndigen K1 bis zu drei StÃ¼hle am Tag als normal angesehen werden
kÃ¶nnen. Zudem zeigt sich der Stuhl des KlÃ¤gers tÃ¤glich breiig bis wÃ¤ssrig mit
teils imperativem Stuhlgang, was sich sowohl aus den Angaben des KlÃ¤gers
gegenÃ¼ber den gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen als auch den Aussagen des
Facharztes S1 und des M3 gegenÃ¼ber dem SG Reutlingen ergibt. NÃ¤chtlicher
Durchfall tritt ein- bis zweimal in der Woche auf.

DarÃ¼ber hinaus leidet der KlÃ¤ger, wie er im Termin zur ErÃ¶rterung des
Sachverhalts am 08.05.2024 und in der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 26.06.2024
Ã¼berzeugend dargelegt hat, insbesondere in der Nacht entweder unter
BauchkrÃ¤mpfen, mindestens aber unter einem erheblichen DruckgefÃ¼hl. Ein bis
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zweimal im Monat tritt bei dem KlÃ¤ger eine Subileussymptomatik mit starken
BauchkrÃ¤mpfen auf. Der KlÃ¤ger richtet seine ErnÃ¤hrung vollstÃ¤ndig auf den
Morbus Crohn aus sowohl hinsichtlich des Zeitpunktes der Nahrungsaufnahme als
auch der Art der konsumierten Lebensmittel. Der KlÃ¤ger isst nach seinen
nachvollziehbaren Angaben so spÃ¤t wie mÃ¶glich am Tag und vermeidet dann
ballaststoffreiche, faserhaltige Lebensmittel, was insbesondere den Verzicht auf
Obst und GemÃ¼se zur Folge hat. Zur Vermeidung einer Subileussymptomatik bzw.
eines vollstÃ¤ndigen Darmversschlusses verzichtet der KlÃ¤ger des Weiteren
vollstÃ¤ndig auf Lebensmittel, die NÃ¼sse und KÃ¶rner enthalten. Durch die
Auswahl der Lebensmittel lassen sich anschlieÃ�ende BauchkrÃ¤mpfe bzw. ein
DruckgefÃ¼hl allerdings nicht vermeiden. Die diesbezÃ¼glichen Angaben des
KlÃ¤gers stehen in Ã�bereinstimmung mit der Aussage des M1 gegenÃ¼ber dem
SG Reutlingen, der ebenfalls erklÃ¤rt hat, dass es bei dem KlÃ¤ger trotzt
EinschrÃ¤nkung der Nahrung und Verzicht auf beispielsweise faserhaltiges Obst und
GemÃ¼se auch zu nÃ¤chtlichen Darmbeschwerden in Gestalt von KrÃ¤mpfen und
BlÃ¤hungen und Subileus-ZustÃ¤nden kommt. Wie der KlÃ¤gerin in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung glaubhaft und konsistent geschildert hat, nehmen die
BlÃ¤hungen Ã¼ber den Tag zu. Der KlÃ¤ger versucht diese insbesondere in seinem
beruflichen Umfeld Ã¼ber den Tag so weit mÃ¶glich zurÃ¼ckzuhalten, was dazu
fÃ¼hrt, dass er zum Abend hin einen geschwollenen Bauch hat und die BlÃ¤hungen
auch noch in der Nacht im Schlaf unkontrolliert abgehen und der KlÃ¤ger dann
oftmals auch wÃ¤ssrigen Stuhl mit verliert.

Der KlÃ¤ger leidet infolge der Morbus Crohn-Erkrankung zudem unter einer raschen
ErmÃ¼dbarkeit und schlechter LeistungsfÃ¤higkeit am Tag, was nach der
nachvollziehbaren EinschÃ¤tzung desÂ K1 vor allem auf die chronische
EntzÃ¼ndung zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist und zum typischen Systemkomplex des
Morbus Crohn gehÃ¶rt. Wie der SachverstÃ¤ndige zudem darlegt, folgt aus den nur
geringen entzÃ¼ndlichen Abweichungen im aktuellen Laborbefund nicht, dass bei
dem KlÃ¤ger keine chronische EntzÃ¼ndung vorliegt, vielmehr resultieren die im
Laborbefund eher geringen EntzÃ¼ndungszeichen aus der Cortison-Dauertherapie
bzw. der Einnahme von Prednisol 20 mg tÃ¤glich zum Untersuchungszeitpunkt. Die
am 14.09.2022 vorgenommene MRT-Untersuchung des DÃ¼nndarms hat eine
erhebliche EntzÃ¼ndung mit Aufweitung von DÃ¼nndarmschlingen und
sogenannter â��Spiegelbildungâ�� als Zeichen einer relevanten
Passagenbehinderung gezeigt. Die floride EntzÃ¼ndung ist, wie der
SachverstÃ¤ndige zutreffend festgestellt hat, auch durch den von dem
SachverstÃ¤ndigen ermittelten Crohnâ��s Activity Index (CDAI-Index) mit einem
Wert von 246 belegt. Hinzukommt, dass der KlÃ¤ger aufgrund seiner
DarmaktivitÃ¤ten in der Nacht nicht am StÃ¼ck schlÃ¤ft, sondern nach ein bis zwei
Stunden aufwacht, weil er unter BlÃ¤hungen, nÃ¤chtlichem Durchfall oder
jedenfalls unter Bauchschmerzen bzw. einem DruckgefÃ¼hl leidet, was ebenfalls zu
einer raschen ErmÃ¼dbarkeit und Reduzierung der LeistungsfÃ¤higkeit tagsÃ¼ber
beitrÃ¤gt. Der KlÃ¤ger hat hinsichtlich seiner nÃ¤chtlichen Darmbeschwerden
zudem glaubhaft dargestellt, dass er aufgrund der bei ihm bestehenden
Subileussymptomatik, von deren Vorliegen der Senat aufgrund der Feststellungen
des K1 sowie der Aussagen des S1 undÂ M1 gegenÃ¼ber dem SG Reutlingen
Ã¼berzeugt ist, nÃ¤chtlichen DarmaktivitÃ¤ten besondere Aufmerksamkeit widmet,
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da zu befÃ¼rchten steht, dass sich ein Darmverschluss anbahnt, der einen akuten
Notfall darstellen wÃ¼rde. FÃ¼r den KlÃ¤ger ist es daher dringend notwendig, stets
aufmerksam zu prÃ¼fen, ob es sich bei seinen Beschwerden jeweils um die bei ihm
Ã¼blicherweise vorliegenden Symptome des Morbus Crohn handelt oder ein
Darmverschluss vorliegen kÃ¶nnte. Die Subileussymptomatik tritt nach den
plausiblen Angaben des KlÃ¤gers gegenÃ¼ber dem SachverstÃ¤ndigen K1 und in
der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 26.06.2024 ein- bis zweimal im Monat auf. Bei
Auftreten der Subileussymptomatik leidet der KlÃ¤ger unter besonders starken
DarmkrÃ¤mpfen und nimmt in diesem Fall zur Behandlung zusÃ¤tzlich zur
Basistherapie weitere 30 bis 40 mg Prednisolon ein.

DarÃ¼ber hinaus leidet der KlÃ¤ger rezidivierend unter Stenosen, die wiederholt
operationsbedÃ¼rftig gewesen sind. Bereits im Jahr 2010 ist bei dem KlÃ¤ger eine
IleozÃ¶kalresektion mir zweifacher DÃ¼nndarmteilresektion im
UniversitÃ¤tsklinikum M2 durchgefÃ¼hrt worden (vgl. Arztbrief der M4 und J1 vom
28.08.2018 und des H3 vom 23.01.2019). Im Jahr 2014 ist bei dem KlÃ¤ger sodann
eine hochgradige Anastomosenstenose festgestellt worden, was der Senat sowohl
den Angaben des H3 in dem Arztbrief vom 23.01.2019 als auch den Angaben des
Assistenzarztes H1 in dem Arztbrief vom 04.05.2018 entnimmt. Am 04.04.2019 hat
sich der KlÃ¤ger im T2-krankenhaus in M2 wegen der Anastomosenstenose erneut
einer IleozÃ¶kalresektion mit Ilum-Segmentresektion unterzogen, was dem Arztbrief
des Assistenzarztes I1 vom 10.04.2019 zu entnehmen ist. Wie sich aus dem
Arztbrief des M5 und des F2 (UniversitÃ¤tsklinikum T1) vom 15.05.2019 sowie dem
Rehaentlassungsbericht vom 13.05.2019 ergibt, hat die Operation zunÃ¤chst zu
einer erheblichen Besserung des Gesundheitszustands gefÃ¼hrt. Im weiteren
Verlauf haben sich jedoch die mit dem Morbus Crohn assoziierten Beschwerden
wieder eingestellt. SchlieÃ�lich ist am 15.01.2024 bei dem KlÃ¤ger im
T2-krankenhaus in M2 eine laparoskopische Anastomosenresektion und Re-
Strikturoplastik im lleum mit ausgedehnter laparoskopischer AdhÃ¤siolyse mit
stationÃ¤rem Aufenthalt vom 14.01.2024 bis zum 23.01.2024 erfolgt. Intraoperativ
haben sich ausweislich des Arztbriefes des S2 vom 23.01.2024 ausgeprÃ¤gte
intraabdominelle AdhÃ¤sionen gezeigt, sodass zunÃ¤chst eine laparoskopische
AdhÃ¤siolyse notwendig gewesen ist. Sodann hat sich eine Anastomosenstenose im
distalen Jejunum und zusÃ¤tzlich eine stenotische Strikturoplastik im lleum
offenbart. Es ist anschlieÃ�end die Anastomosenresektion mit primÃ¤rer
Anastomose und eine Re-Strikturoplastik im lleum erfolgt.

(2) Die bei dem KlÃ¤ger vorliegenden FunktionseinschrÃ¤nkungen rechtfertigen zur
Ã�berzeugung des Senats im Funktionssystem â��Darmâ�� unter Heranziehung der
Vorgaben der VG Teil B Nr. 10.2 und 10.2.2 die Zuerkennung eines GdB von 50 seit
dem 01.01.2019.

(aa) Die in den VG Teil B Nr. 10.2.2 aufgefÃ¼hrten Auswirkungen stellen lediglich
Regelbeispiele dar, die zudem auch nicht kumulativ vorliegen mÃ¼ssen (LSG fÃ¼r
das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 13.06.2014 â�� L 13 SB 371/13, juris Rn.
14 unter Bezugnahme auf die eingeholte Stellungnahme des BMAS zur Auslegung
der VG Teil B Nr. 10.2.2, wonach die dort genannten Regelbeispiele nicht
abschlieÃ�end seien; SÃ¤chsisches LSG, Urteil vom 25.05.2005 â�� L 6 SB 55/04,
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juris Rn. 37). Insbesondere fÃ¼hrt nicht allein das Fehlen einer BeeintrÃ¤chtigung
des KrÃ¤fte- und ErnÃ¤hrungszustandes ausnahmslos dazu, dass der GdB maximal
40 betragen kann (so Bayerisches LSG, Urteil vom 25.04.2018 â�� L 2 SB 199/17,
juris Rn. 85 bei allerdings auch nur geringer AktivitÃ¤t des Morbus Crohn). Des
Weiteren kÃ¶nnen auch in den VG Teil B Nr. 10.2.2 nicht explizit aufgefÃ¼hrte
BeeintrÃ¤chtigungen bei der Bemessung des GdB berÃ¼cksichtigt werden
(Wendler/Schillings, Versorgungsmedizinische GrundsÃ¤tze, 10. Auflage 2020, S.
265; SG Hannover, Urteil vom 24.07.2014 â�� S 25 SB 556/12 â��, juris Rn. 44).

(bb) Das Beschwerdebild des KlÃ¤gers zeigt Auswirkungen, die bei jeweils isolierter
Betrachtung nach den VG Teil B Nr.Â 10.2.2 als gering, mittelschwer oder schwer
einzuordnen sind. In der Gesamtschau der bei dem KlÃ¤ger vorliegenden
BeeintrÃ¤chtigungen und unter zusÃ¤tzlicher BerÃ¼cksichtigung der bei dem
KlÃ¤ger rezidivierend auftretenden Stenosen ist die Zuerkennung eines GdB von 50
seit dem 01.01.2019 zur Ã�berzeugung des Senats im konkreten Einzelfall
gerechtfertigt.

Der ErnÃ¤hrungszustand des KlÃ¤gers ist nach der plausiblen Feststellung des K1
bei einem BMI von 22 nicht beeintrÃ¤chtigt, was jedoch, wie bereits ausgefÃ¼hrt,
die Feststellung schwerer Auswirkungen des Morbus Crohn nach den VG Teil B
Nr.Â 10.2.2 nicht ausschlieÃ�t. Zudem sieht der Senat aufgrund der durch den
Morbus Crohn bedingten chronischen EntzÃ¼ndung und ferner der
BeeintrÃ¤chtigung des Schlafs des KlÃ¤gers dennoch den KrÃ¤ftezustand als
mittelschwer beeintrÃ¤chtigt an. Hinzukommt, dass der KlÃ¤ger nach seinen
glaubhaften Angaben am Tag so spÃ¤t wie mÃ¶glich Nahrung zu sich nimmt, um
den sich sodann anschlieÃ�enden Stuhlgang mÃ¶glichst weit hinaus zu zÃ¶gern.
Auch dies hat nachvollziehbar negative Auswirkungen auf den KrÃ¤fte-, wenn auch
nicht auf den ErnÃ¤hrungszustand des KlÃ¤gers. Dass es bei dem KlÃ¤ger bisher
nur zu wenigen ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten gekommen ist, spricht fÃ¼r den Senat
nicht gegen eine BeeintrÃ¤chtigung des KrÃ¤ftezustands. Der KlÃ¤ger hat seinen
gesamten Alltag auf die BewÃ¤ltigung seiner Erkrankung, die ihn wie er selbst in
der mÃ¼ndlichen Verhandlung ausgefÃ¼hrt hat, nunmehr bereits die HÃ¤lfte
seines Lebens begleitet, ausgerichtet, um im Rahmen seiner MÃ¶glichkeiten ein
normales Leben zu fÃ¼hren und insbesondere berufstÃ¤tig sein zu kÃ¶nnen. In
dem von lediglich befristeten ArbeitsvertrÃ¤gen geprÃ¤gten Forschungsbereich war
es fÃ¼r den KlÃ¤ger nachvollziehbar eine beruflich existenzielle Entscheidung, so
wenig ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten wie mÃ¶glich aufzubauen. Der KlÃ¤ger hat fÃ¼r
den Senat zudem Ã¼berzeugend ausgefÃ¼hrt, dass er in seiner bisherigen
TÃ¤tigkeit in einem auÃ�eruniversitÃ¤ren Forschungsinstitut in T1 extrem frei hat
arbeiten kÃ¶nnen und die Arbeitszeit in beschwerdeÃ¤rmere Zeiten hat verlegen
kÃ¶nnen. Da er in seiner jetzigen TÃ¤tigkeit in der UniversitÃ¤tsverwaltung nicht
mehr derart flexibel arbeiten kann, hat er nunmehr auf 80 % ArbeitstÃ¤tigkeit
reduziert, da er krÃ¤ftemÃ¤Ã�ig nicht in der Lage ist Vollzeit zu arbeiten.

Die bestehenden Schmerzen ordnet der Senat als mittelschwer ein. Bei dem
KlÃ¤ger besteht tÃ¤glich insbesondere in der Nacht entweder ein erhebliches
DruckgefÃ¼hl oder er leidet unter BauchkrÃ¤mpfen, die sich aufgrund der
Subileussymptomatik ein- bis zweimal im Monat als sehr erheblich darstellen. Die
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bei dem KlÃ¤ger bestehenden hÃ¤ufigen tÃ¤glichen, auch nÃ¤chtlichen DurchfÃ¤lle
sind nach den VG Teil B Nr. 10.2.2 als schwere Auswirkung einzuordnen. Auch die
bei dem KlÃ¤ger bestehenden massiven BlÃ¤hungen mit oftmals auch
nÃ¤chtlichem Stuhlabgang stellen fÃ¼r den Senat schwere Auswirkungen des
Morbus Crohn dar.

Bei dem KlÃ¤ger liegen zudem rezidivierende und regelmÃ¤Ã�ig
operationsbedÃ¼rftige Stenosen vor, die nach den VG Teil B Nr. 10.2.2
ausdrÃ¼cklich zusÃ¤tzlich zu berÃ¼cksichtigen sind. Auch wenn die Gerichte, wie
bereits ausgefÃ¼hrt, ohnehin bei der Bemessung des GdB an die VorschlÃ¤ge der
von ihnen gehÃ¶rten SachverstÃ¤ndigen nicht gebunden sind und die Bestimmung
des GdB allein tatrichterliche Aufgabe ist, so ist dennoch festzustellen, dass sowohl
der gerichtliche SachverstÃ¤ndige K1 als auch F1 die bei dem KlÃ¤ger rezidivierend
auftretenden Stenosen nicht in ihre Beurteilung eingestellt haben und dies auch
obwohl sie diese ausweislich der AktenauszÃ¼ge zur Kenntnis genommen haben.

In der Gesamtschau der bei dem KlÃ¤ger vorliegenden FunktionseinschrÃ¤nkungen
unter BerÃ¼cksichtigung der rezidivierend auftretenden Stenosen erachtet auch
der Senat einen GdB von 50 seit dem 01.01.2019 im Funktionssystem
â��Verdauungâ�� als angemessen.

Der Senat weist abschlieÃ�end darauf hin, dass sich der durch H4 in der
versorgungsÃ¤rztlichen Stellungnahme vom 08.11.2023 angeregte Vergleich mit
einer an Diabetes erkrankten Person verbietet. Unter AuÃ�erachtlassung dessen,
dass die VG die Bemessung des GdB fÃ¼r eine Diabetes-Erkrankung (VG Teil B Nr.
15.1) und fÃ¼r die Auswirkungen eines Morbus Crohn (VG Teil B Nr. 10.2.2)
aufgrund der ohnehin nicht vergleichbaren Art der Erkrankung an gÃ¤nzlich
unterschiedliche Voraussetzungen knÃ¼pfen, kann der KlÃ¤ger selbst dann, wenn
er nur ballaststoffarme Lebensmittel zu sich nimmt, die BeeintrÃ¤chtigungen durch
den Morbus Crohn in Gestalt von BlÃ¤hungen, DruckgefÃ¼hl, Schmerzen und
Durchfall nicht mit Sicherheit unterbinden. Inwiefern die BeeintrÃ¤chtigung des
KlÃ¤gers mit der eines rein diÃ¤tisch eingestellten Diabetes vergleichbar sein soll,
erschlieÃ�t sich nicht.

c. Daneben ist im Funktionssystem â��Verdauungâ�� kein weiterer gesonderter
Einzel-GdB wegen der stattgehabten Teil-Darmresektion nach den VG Teil B Nr.
10.2.2 anzusetzen. Bei dem KlÃ¤ger wurde zwar im Jahr 2010 wegen mehrerer
Verengungen im DÃ¼nndarm eine minimalinvasive IleozÃ¶kalresektion
durchgefÃ¼hrt, bei der das letzte StÃ¼ck des DÃ¼nndarms und das erste StÃ¼ck
des Dickdarms entfernt worden sind (vgl. Arztbrief der M4 und J1 vom 28.08.2018
und des H3 vom 23.01.2019). Anhand der vorliegenden medizinischen Unterlagen
und den Beurteilungen der SachverstÃ¤ndigen kÃ¶nnen aber keine
FunktionseinschrÃ¤nkungen festgestellt werden, die neben den durch den Morbus
Crohn verursachten BeeintrÃ¤chtigungen isoliert zu bemessen und nicht bereits
mitbeurteilt sind.

4. Im Funktionssystem â��Gehirn einschlieÃ�lich Psycheâ�� ist kein GdB,
insbesondere nicht nach den VG Teil B Nr. 3.7 anzunehmen. Zwar ist der
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SachverstÃ¤ndige F1 in seinem Gutachten vom 31.07.2023 zu dem Ergebnis
gekommen, dass bei dem KlÃ¤ger eine reaktive Depression vorliege, die mit einem
Einzel-GdB von 10 zu berÃ¼cksichtigen sei. Nach EinschÃ¤tzung des
SachverstÃ¤ndigen wÃ¼rden die Auswirkungen des Morbus Crohn den KlÃ¤ger
sekundÃ¤r auch psychosozial im Sinne einer EinschrÃ¤nkung der sozialen Teilhabe
belasten. Des Weiteren hat auch M1 in seiner Aussage gegenÃ¼ber dem SG
Reutlingen aus August 2022 unter den bei dem KlÃ¤ger vorliegenden Diagnosen
eine reaktive mittelschwere Depression genannt. FÃ¼r den Senat sind aber bei der
Bemessung des GdB gesondert zu berÃ¼cksichtigende StÃ¶rungen im
Funktionssystem â��Gehirn einschlieÃ�lich Psycheâ�� nicht nachgewiesen.

Nach den VG Teil A Nr.Â 2 Buchst. i) sind bei der Beurteilung des GdB auch
seelische Begleiterscheinungen und Schmerzen zu beachten. Die in der GdB-Tabelle
niedergelegten SÃ¤tze berÃ¼cksichtigen aber bereits die Ã¼blichen seelischen
Begleiterscheinungen. Sind die seelischen Begleiterscheinungen erheblich hÃ¶her
als aufgrund der organischen VerÃ¤nderungen zu erwarten wÃ¤re, so ist ein
hÃ¶herer GdB gerechtfertigt. VergleichsmaÃ�stab ist nicht der behinderte Mensch,
der Ã¼berhaupt nicht oder kaum unter seinem KÃ¶rperschaden leidet, sondern die
allgemeine Ã¤rztliche Erfahrung hinsichtlich der regelhaften Auswirkungen.
AuÃ�ergewÃ¶hnliche seelische Begleiterscheinungen sind anzunehmen, wenn
anhaltende psychoreaktive StÃ¶rungen in einer solchen AusprÃ¤gung vorliegen,
dass eine spezielle Ã¤rztliche Behandlung dieser StÃ¶rungen â�� z.B. eine
Psychotherapie â�� erforderlich ist.

Bei dem KlÃ¤ger ist zum einen eine gesonderte Erkrankung auf psychiatrischem
Fachgebiet nicht durch einen Facharzt diagnostiziert worden; bei der
Diagnosestellung durch F1 handelt es sich um eine fachfremde Beurteilung. Der
KlÃ¤ger fÃ¼hrt darÃ¼ber hinaus auch bisher keine spezielle Therapie, sei es in
Gestalt einer medikamentÃ¶sen Therapie oder Psychotherapie durch. Die bei dem
KlÃ¤ger vorhandenen BeeintrÃ¤chtigungen auf psychiatrischem Fachgebiet im
Zusammenhang mit der Morbus Crohn Erkrankung betrachtet der Senat daher als
im Einzel-GdB fÃ¼r die FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen aus dem Morbus Crohn
mitbeurteilt.

5. Des Weiteren leidet der KlÃ¤ger zwar im Funktionssystem â��innere Sekretion
und Stoffwechselâ�� unter einer Hypothyreose, was der Senat den Feststellungen
des SachverstÃ¤ndigen K1 sowie den weiteren medizinischen Unterlagen, etwa der
Aussage desÂ M1 aus August 2022 entnimmt, aus dieser resultiert aber keine mit
einem GdB zu berÃ¼cksichtigende FunktionseinschrÃ¤nkung. Nach den VG Teil B
Nr. 15.6 sind SchilddrÃ¼senfunktionsstÃ¶rungen gut behandelbar, so dass in der
Regel anhaltende BeeintrÃ¤chtigungen nicht zu erwarten sind. Selten auftretende
Organkomplikationen (z.B. Exophthalmus, Trachealstenose) sind gesondert zu
beurteilen. Bei der nicht operativ behandelten Struma richtet sich der GdB nach den
funktionellen Auswirkungen. Bei dem KlÃ¤ger ist nach den plausiblen
AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen K1 die Hypothyreose medikamentÃ¶s mit
110 Î¼g L-Thorixin gut eingestellt. Etwas anderes ist auch durch den KlÃ¤ger nicht
vorgetragen worden.
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Der bei dem KlÃ¤ger vorliegende Eisenmangel fÃ¼hrt nach der nachvollziehbaren
Beurteilung des K1 nicht zu einer AnÃ¤mie, so dass ein Einzel-GdB nach den VG Teil
B Nr. 16.9 fÃ¼r eine EisenmangelanÃ¤mie im Funktionssystem â��innere Sekretion
und Stoffwechselâ�� nicht in Betracht kommt.

6. SchlieÃ�lich ist bei dem KlÃ¤ger fÃ¼r die Osteopenie kein Einzel-GdB
anzusetzen. Nach den VG TeilÂ B Nr. 18.2 ist bei ausgeprÃ¤gten osteopenischen
Krankheiten (z.B. Osteoporose, Osteopenie bei hormonellen StÃ¶rungen,
gastrointestinalen ResorptionsstÃ¶rungen, NierenschÃ¤den) der GdB vor allem von
der FunktionsbeeintrÃ¤chtigung und den Schmerzen abhÃ¤ngig. Eine
ausschlieÃ�lich messtechnisch nachgewiesene Minderung des
Knochenmineralgehalts rechtfertigt noch nicht die Annahme eines GdB. Bei dem
KlÃ¤ger liegt ausweislich des Arztbriefes des V1 eine prÃ¤klinische Osteoporose vor.
Daraus resultierende Schmerzen oder FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen teilt dieser
jedoch nicht mit und sind damit nicht nachgewiesen.

Nach alledem hat das SG Reutlingen den Beklagten mit dem angefochtenen Urteil
vom 27.09.2023 zu Recht unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 02.08.2021 in
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 08.04.2022 verurteilt, bei dem
KlÃ¤ger einen GdB von 50 seit dem 01.01.2019 festzustellen.

Die Berufung des Beklagten ist daher zurÃ¼ckzuweisen gewesen.

II. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 SGG.

III. GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 SGG
liegen nicht vor.
Â 

Erstellt am: 12.07.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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